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Der am 5. Dezember 1953 stattgefundenen Griindungsversammlung war ein recht groBer Erfolg
beschieden. Als Vorstandsmitglieder fiir das erste Jahr beliebten: Kpl. Lanz Peter, Miillerstralle 4,
Bern, Prisident; sowie die Uof. Schmutz Armin, Schenk Fritz, Ramseier Hans, Hirsig Walter und
Bandi Ronald. Die technische Leitung liegt in den Hinden von Lt. Qm. P. Kolb.

Der Kdt. der UOS fiir Kiichenchefs richtete an die Griindungsversammlung ein Schreiben, in dem
er seiner Genugtuung iiber die Griindung dieses Verbandes Ausdruck gab. Oberst Miihlemann fiihrte
aus, daf} die Vereinigung speziell den Unteroffizieren, die nicht Berufskoche sind, viel Wissenswertes
bieten konne. Der Vorstand hofft, dal bald anderswo Sektionen entstehen mogen und zihlt auf die
Unterstiitzung aller interessierten Kreise.
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Waffenplatzkommando Thun: Wie wir vernehmen, wurde dem Kdt. der Vpf. RS, Oberst M.
Juilland, das Kommando des Waffenplatzes Thun tbertragen. Seit dem 1. 1. 54 wird diese Funktion
nebenamtlich ausgeiibt und wir freuen uns, dall Oberst Juilland damit betraut worden ist.

Luftschutztruppen

Der Bundesrat hat im Dezember 1953 beschlossen, die aus den fritheren ortlichen Luftschutzfor-
mationen stammenden Motorfahreroffiziere, Quartiermeister und Angehorigen des Sanitdtspersonals
“der Luftschutztruppen gleich wie in allen iibrigen Fillen zu der entsprechenden Truppengattung
zu versetzen. Sie konnen aber nach wie vor nur bei den Luftschutztruppen eingeteilt werden. Nach
Erreichen des Landsturmalters konnen Offiziere, die aus den fritheren ortlichen Luftschutzforma-
tionen stammen, auch in Mobilmachungsstibe sowie auch in anderer Funktion als derjenigen eines
Luftschutzoffiziers in Stibe des Territorialdienstes, die Aerzte ebenfalls in Militdrsanititsanstalten
eingeteilt werden. Die an der Luftschutzmusterung 1951 hilfsdienstpflichtig befundenen oder dienst-
tauglich erklirten, jedoch nicht in die Luftschutztruppen iibernommenen Leute verbleiben im Luft-
schutzhilfsdienst. Spezialarzte konnen ausnahmsweise auch in den Sanitdtshilfsdienst (Militar-
sanitdtsanstalten) versetzt werden.

Ausbildung der Feldpost-Offiziere

Am 1.1.54 ist ein BRB vom 6. 10. 53 in Kralt getreten, der die Ausbildung der Feldpostsekretire
in den Offiziersschulen der Vpf.Trp. zum Feldpostoffizier regelt. Die FP-Sekretiare haben den im
Jahre der OS zu leistenden WK nicht mit der Truppe zu bestehen, sondern leisten unmittelbar vor
der OS im Rahmen der Magazinfourierschule einen Spezial-WK von 20 Tagen.

Bezug der Militdrschuhe

Eine Kleine Anfrage eines Nationalrates bellirwortete [inanzielle Erleichterungen fiir den Unter-
halt und den Ersatz des militarischen Schuhwerks.

Die Antwort des Bundesrates fuhrt u. a. aus: Die Bezugsbedingungen, die jeder Wehrmann er-
fallen kann, sind durchaus angemessen, sofern das Schuhwerk mit der nétigen Sorgfalt unterhalten
wird. Das auferdienstliche Tragen des Ordonnanzschuhwerks ist nur soweit gestattet, als dies zur
Erhaltung der Marschtiichtigkeit notwendig ist. Der Wehrmann kann jederzeit Ordonnanzschuh-
werk gegen Bezahlung des vollen Tarifpreises beziehen, wenn dieses vorzeitig ersetzt werden muB.
Im Jahre 1952 belastete die Gratisabgabe von Schuhwerk den Bund mit 2,7 Millionen Franken und
die Abgabe zum herabgesetzien Preis mit 2 Millionen Franken. Die Kosten fiir Schuhreparaturen in
den Schulen und Kursen belaufen sich jahrlich auf rund 300 000 Franken. Wiirden in den Wieder-
holungskursen auch die Kosten fiir neue Besohlungen tibernommen, so wiirden dem Bund Mehr-
ausgaben von jdhrlich rund 3 Millionen Franken entstehen. Zurzeit wird die Frage einer Erhchung
des Kostenbeitrages fiir kleinere Schuhreparaturen von Fr.3.20 auf Fr. 4.— gepriift. Eine weiter-
gehende Belastung des Bundes diirfte nach den bisherigen Erfahrungen mit der heute giiltigen
Regelung nicht angezeigt sein.

Soweit die in der Presse verdffentlichte Mitteilung. Nach unsern Erkundigungen liegen bis heute
keine Beschliisse vor und es ist auch nicht anzunehmen, daf$ unter den heutigen Umstinden (Spar-
tendenzen) eine Erhohung in ndchster Zeit in Frage kommen kann. Red.

21



	Kurznachrichten für Verpflegungsfunktionäre und Rechnungsführer

